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Anlage zu Schrb.v.2o.7.43

Abschrift.

BdS-II A 4-1920/43g.

Runderlaß des Reichsministeriums des Innern

vom 19.1.1943 Pol S II A 4 Nr.54/41-553-1.

C

I. (1) Die Pol.vo. bezweckt vor allem, den polizeilichen

Vollzugsorganen eine Rechtsgrundlage zum Einschreiten gegen un-

erwünschtes Photgraphieren usw. im Wege der gebührenpflichtigen

Verwarnung, polizeilichen Strafverfügung usw.auch dann zu geben,

wenn gegen den Täter sonstige Handhaben zur Verhinderung des

Photographierens usw. nicht gegeben sind, Erfaßt werden sollen

die sonst unkontrollierbaren bildlichen Darstellungen durch

Privatpersonen ohne amtlichen Auftrag. Nicht jedoch sollen

diejnigen Personen behindert werden, deren Tätigkeit im öffent-

lichen Interesse liegt.

(2) Zu nennen sind hier:

1. die Vermessungsbeamten und vermessungstechnischen

Angestellten des Reichsamts für Landesaufnahme und

der Hauptvermessungsabteilungen, die im Besitz des

"Offenen Reichsausweises" gemäß RdErl.v.11.3. und

13.7.1942 (MBliV. S.605,
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